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Total verrückt?

Man stelle sich vor, die 9te 
Sinfonie von Beethoven würde 
vernichtet und als Ausgleich für 
den kulturellen Verlust wertete 
man etwa 20 Stücke von Udo 
Lindenberg auf das musikalische
Niveau von Julio Iglesias auf. 
sinngem. SCHULZE H.D.; Äpfel und Birnen, Garten und Landschaft 1/92 p.19, München 1992
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Vorbemerkung Eingriffsregelung

(§ 2 Abs.1 u.3 BNatSchG) (1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass 
Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt 
werden.

(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen, soweit es im 
Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Absatz 1 [BNatSchG] 
ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allge-
meinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.

(§ 13 BNatSchG) Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verur-
sacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in 
Geld zu kompensieren.

(§ 17 BNatSchG) (1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetz-
buches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

(§ 1 Abs.7 BauGB) (7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
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Rechtsnorm BKompV                          (Fundstelle der Norm 14. Mai 2020 = BGBl. I S. 1088)

Ziel der Bundesregierung ist, mit der Verordnung eine Vereinheitlichung in der Anwen-
dung und im Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu erreichen.

Ein konsequent ausgestaltetes Vermeidungsgebot soll gestärkt werden. Der Realkom-
pensation wird als substantiellem Teil des Folgenbewältigungsprogramms der Eingriffs-
regelung weiterhin Vorrang eingeräumt.

Grundlage der Verordnung ist ein Biotopwertverfahren, das sich auf die Biotoptypenli-
sten der Anlage 2 stützt. Hier werden bundesweit einheitlich, basierend auf der aktua-
lisierten Roten Liste, der FFH-Richtlinie und der gesetzlich geschützten Biotope Biotop-
typen aufgeführt und im Rahmen einer Skala von 1-24 Wertpunkten bewertet. 

Bei den Biotopen, bei denen mindestens eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten 
ist, ist der biotopwertbezogene Kompensationsbedarf zu ermitteln. Hierzu ist bei Flä-
cheninanspruchnahmen eine Bilanzierung der Biotopwerte vor und nach Durchführung 
des Eingriffs vorzunehmen und mit der voraussichtlich beeinträchtigten Fläche in Qua-
dratmetern zu multiplizieren (§ 6 Abs. 1 Nr. 1). 

Bei mittelbaren Beeinträchtigungen ist ein nach Stärke, Dauer und Reichweite zu bil-
dender „Beeinträchtigungsfaktor“ nach § 4 Abs. 4 Satz 2 BKompV-E hinzuzuziehen, der 
zwischen 0,1 und 1 liegen kann (§ 6 Abs. 1 Satz 2). Die Summe der gebildeten Produkte 
ergibt den biotopwertbezogenen Kompensationsbedarf.
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Biotopwertliste (Auszug)

Anlage 2 – Auszug (zu § 5 Absatz 1)  Liste der Biotoptypen und -werte- (Fundstelle: BGBl. I 2020, 1100 - 1122)
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Rechenbeispiel

                                                                                                                                                                                                    KLUGE, T., Bad Homburg 2021
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Mathematik und Methodik

Das Biotopwertverfahren kennt vom math. Grundansatz her keine
Bewertung der Interaktion von Flächensegmenten (z.B. nachvoll-
ziehbare Aufhebung der ökol. Barrierenwirkung einer Strasse). 
Diese Interaktion ist vielmehr durch stark ermessensbelastete Re-
chenwege nachzuarbeiten.

Das Biotopwertverfahren berücksichtigt im Wesentlichen einen 
ökologischen „Eigenwert“ der bewerteten Flächen, aber keinen 
ökosystemar funktionalen Interferenzwert.

Hierbei ist generell anzustreben Frage zu stellen, daß der klassi-
sche Flächenwert, also die 90° Aufsicht auf eine Fläche, durch 
deren tatsächliche Flächenausdehnung ersetzt werden muß. Eine 
Steigung von 45° würde immerhin eine Flächenumfangsteigerung 
mit dem Faktor 1,41 mit sich bringen. 
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        KLUGE, T., Unsuitability of complex abstract parameters (EPV) as standards for extents of natural functions' restoration; VII Congr. INTECOL, Florenz 1998
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Rechtsprechung

Die Gemeinde ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft erwarten lassen, nicht an 
standardisierte Bewertungsverfahren gebunden.
BVerwG v. 23. April 1997 - BVerwG 4NB 13.97 
OVG Münster v. 05.12.1996 - OVG 7a D 23/95.NE

Ist ein Bebauungsplan mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden, kann die Hinnahme eines Ausgleichsdefizits abwä-
gungsfehlerfrei sein, wenn dies mit der Unzulänglichkeit rech-
nerischer Verfahren zur Bewertung von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft und deren Ausgleich begründet wird.
BVerwG v. 07.11.2007 - 4 BN 45.07
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Aus- und Einsichten I

Den einzelnen Bewertungen der jew. Biotoptypen 
ist keine begründende Herleitung beigefügt, was 
Inhalte und Wertungen in den Biotoppunkteta-
bellen oft nicht  nachvollziehbar macht. 
So erhalten gesetzlich geschützte Biotope wie z.B. 
das Sandwatt der Nordsee (6 Pt) oder Wacholder-
heiden (5 Pt) einen niedrigeren Wert als ein exten-
siv bewirtschafteter Acker (7 Pt). 
SCHÜTTE, P., WITTROCK, E., Der Entwurf der Bundeskompensationsverordnung, ZUR 2013 S.259, Bremen 5/2013 
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Anders sieht es in vielen Leitlinien auf Länder-
ebene aus  -  incl. teuren Kuriositäten. 

Die Berechnungsformel in Hessen kennt z.B. für 
asphaltierte  Flächen 3 Pt, weil,  da man durch 
Null nicht dividieren darf,  in der Formel eine 1 
statt einer Null residiert. 

Zudem führt ein Rechenfehler zu Millionen DM 
bzw. € Mindereinnahmen aus der Ersatzzahlung 
gegenüber einer korrekten Berechnung
KLUGE, T., Zur Berechnung eines Kostenindexes (KI) zum Biotopwertverfahren (AVO zu §6b HENatG), Bad Homburg 1998  
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Aus- und Einsichten II

Das Schutzgut „Landschaftsbild“ wird vielfach über Er-
satzgeldzahlungen (§ 15 Abs.6 BNatSchG) kompensiert. 
Hier legt die BKompV dem Vernehmen nach einheitliche 
Maßstäbe auf Grund einer höhenbezogenen Skalierung 
fest. Umfasst ein Vorhaben zwei oder mehr Mast- oder 
Turmbauten oder werden Mast- oder Turmbauten im 
räumlichen Zusammenhang mit bereits bestehenden WKA
errichtet, sind Abschläge von 15 Prozent vorgesehen.
 

Möglichkeiten, auch in Sachen Landschaftsbild eingriffs-
minimierend und damit Biotopwertpunkte-Defizite mini-
mierend zu planen, kennt die BKompV kaum. 

….. weitergehendes siehe KLUGE, T., Anforderungen an den Umfang der Visualisierung der Auswirkungen von WKA auf das Landschaftsbild im Zuge 
der Regional- und Flächennutzungsplanung, 27. Windenergietage, Linstow 11/2018. 
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Aus- und Einsichten III

Die BKompV ist zu komplex für eine einfache An-
wendung. Die Biotopwertlisten erinnern an ein 
Drama von Vaclav Havel, in dem für die Büro-
sprache „Ptydepe“ Wörter mit komplexen In-
halten entwickelt werden (z.B. ein Wort für „sich 
in böser Absicht nähern“ und eines für „sich in 
guter Absicht nähern“, ggf. Splitting in weitere 
Differenzierungen).
HAVEL, V., Die Benachrichtigung, Prag 7/1965
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Alleine schon die BKompV-Hilfestellung für Pla-
nungsbüros (Architekten,…..) umfasst 8 Seiten
vgl. bdla, Orientierungshilfe zur Bundeskompensationsverordnung - Hinweise zur Vergütung von Leistungen bei der Anwendung der 
Bundeskompensationsverordnung, Berlin 3/2021

Aufgrund der Vielfalt der Bewertungsverfahren 
in den einzelnen Bundesländern war einst geplant, 
eine BKompV bundesweit für alle Eingriffs- und 
Ausgleichsverfahren zu etablieren. Aufgrund der 
eher ablehnenden Haltung des Bundesrates ist es 
dazu bislang nicht gekommen, so dass es bisher (!) 
bei der mit einem eher begrenzten Anwendungs-
bereich ausgestatteten BKompV geblieben ist. 
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Es ist jedoch damit zu rechnen, dass erneut seitens 
der Bundesregierung versucht werden wird, eine 
umfassend wirkende BKompV zu installieren. 
Daher ist windenergiepolitisch Vorsicht und Wach-
samkeit geboten.

Aufgrund alldessen ist zu empfehlen, verbalargu-
mentativ möglichst die Realkompensation zu ver-
folgen. Denn „der Realkompensation wird als 
substantiellem Teil des Folgenbewältigungspro-
gramms der Eingriffsregelung weiterhin Vorrang 
eingeräumt.“ 

vgl. bdla, Orientierungshilfe zur Bundeskompensationsverordnung - Hinweise zur Vergütung von Leistungen bei der Anwendung der Bundeskompen-
sationsverordnung, Berlin 3/2021
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Und zu guter Letzt
kaum zu glauben, aber amtlich

„Ein konsequent ausgestaltetes
Vermeidungsverbot soll gestärkt werden.“

Deutscher Bundestag, Wiss. Dienst, WD 7 - 3000 - 235/18 , Ausgleichsverpflichtungen nach dem Baugesetzbuch und dem Bundesnaturschutzgesetz, 
Berlin 11/2018

bdla, Orientierungshilfe zur Bundeskompensationsverordnung - Hinweise zur Vergütung von Leistungen bei der Anwendung der Bundeskompensations-
verordnung, Berlin 3/2021; 


